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Māturīdī sieht, die zu einer gegenseitigen Bezichtigung unerlaubter Neuerung 
(bidʿa) führen würden. 

Von besonderem Interesse in der Einleitung der Rawḍa ist Abū ʿUḏbas Aufli-
stung zahlreicher Namen und Buchtitel, die als massgebliche Vertreter beider 
theologischen Grundrichtungen zu seiner Zeit gelten können. 

Ausführlich diskutiert er in seiner Monographie eine Vielzahl von Unterthe-
men, welche bereits von Subkī u.a. erörtert worden waren, bereichert diese aber 
um zahlreiche Details, wobei er zusätzlich zu einigen der oben genannten Werke 
folgende Titel erwähnt: Subkīs Nūniyya, den Kommentar dazu (Šarḥ260), Subkīs 
Ṭabaqāt, Qāḍī Abū Bakrs261 Īǧāz262, Imām [Ǧuwaynīs]263 Iršād, Šahrastānīs Nihā- 
yat al-aqdām264, Nasafīs al-Iʿtimād fī l-iʿtiqād und Matn al-ʿUmda [fī uṣūl ad-dīn], Ibn 
al-Humāms Taḥrīr und Musāyara, Iṣfahānīs265 Šarḥ aṭ-Ṭawāliʿ266, Māturīdīs Kitāb 
at-Tawḥīd, Ašʿarīs Kitāb al-Ibāna fī uṣūl ad-diyāna267, Qāḍī ʿIyāḍs aš-Šifāʾ fī sīrat al-
Muṣṭafā268, Abū Bakr [al-Wāsiṭīs] Iʿǧāz269. 

9. Die Texte im Vergleich

Die Schriften, die hier vorgestellt werden, sind zwischen dem 8./14. und dem 
12./18. Jahrhundert entstanden. Ihr gemeinsames Ziel besteht darin, eine sunni-
tische Theologie zu formulieren, die trotz einiger unbestreitbarer Differenzpunk-
te zwischen der ḥanafitisch-māturīditischen und der šāfiʿitisch-ašʿaritischen Rich-
tung in den Grundlinien übereinstimmt und für alle wohlmeinenden Gläubigen 
akzeptabel ist. 

Um diese gemeinsame Grundhaltung zu dokumentieren, werden die wichtig-
sten Argumente im Folgenden noch einmal vergleichend aufgeführt. Dabei bildet 
die Darstellung Subkīs (bzw. ihre Adaptation durch Abū ʿUḏba) den Ausgangs-

260  Ohne den Namen des Verfassers anzugeben. 
261  Aḥmad b. Muḥammad b. Isḥāq b. Ibrāhīm (gest. 364/974-975), bekannt als Ibn as-Sunnī, 

ein Schüler Nasāʾīs (gest. 303/915-916). GAS, Bd. 1, 198. 
262  Al-Īǧāz fī l-ḥadīṯ. Ḥāǧǧī Ḫalīfa, Kašf aẓ-ẓunūn, Bd. 1, 205. 
263  Imām al-Ḥaramayn Ḍiyāʾaddīn Abū l-Maʿālī ʿAbdalmalik b. ʿAbdallāh b. Yūsuf b. 

Muḥammad al-Ǧuwaynī (gest. 478/1058). Zu ihm s. C. Brockelmann/L. Gardet, Djuwaynī, 
in EI2, Bd. 2, 605. 

264  Nihāyat al-aqdām fī ʿilm al-kalām von Abū l-Fatḥ Tāǧaddīn Muḥammad b. ʿAbdalkarīm b. 
Aḥmad aš-Šahrastānī (gest. 548/1153). Zu ihm s. G. Monnot, Shahrastānī, in EI2, Bd. 9, 
214-216. 

265  Abū ṯ-Ṯanāʾ Šamsaddīn Maḥmūd b. ʿAbdarraḥmān al-Iṣfahānī (gest. 749/1348). ʿAsqalānī, 
ad-Durra al-kāmina, Bd. 4, 327. 

266  aṭ-Ṭawāliʿ, d.h. Ṭawāliʿ al-anwār von Qāḍī ʿAbdallāh b. ʿUmar al-Bayḍāwī. Ḥāǧǧī Ḫalīfa, 
Kašf aẓ-ẓunūn, Bd. 2, 1116. 

267  In GAS, Bd. 1, 604 steht: al-Ibāna ʿan uṣūl ad-diyāna. 
268  Kitāb aš-Šifāʾ bi-taʿrīf ḥuqūq al-Muṣṭafā. Vgl. M. Talbī, ʿIyāḍ b. Mūsā, in EI2, Bd. 4, 290. 
269 Kitāb Iʿǧāz al-qurʾān von Abū ʿAbdarraḥmān Muḥammad b. Zayd al-Wāsiṭī (gest. 306/918). 

Den Kommentar dazu schrieb ʿAbdalqāhir al-Ǧurǧānī (gest. 474/1081-1082). Ḥāǧǧī Ḫalīfa, 
Kašf aẓ-ẓunūn, Bd. 1, 120. 
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punkt. Die Aussagen, die bei ihm zu finden sind, werden in der linken Spalte an-
gegeben, und zwar in der Reihenfolge, die er selbst festgelegt hat. 

Die Präsentation der anderen Texte orientiert sich an dieser Vorgabe. Das gilt 
zunächst für die Schriften von Ibn Kamāl Bāšā und Nawʿī. Sie bieten ebenfalls 
eine sukzessive Auflistung von Differenzpunkten zwischen Ašʿariten und 
Māturīditen – wenn auch in anderer Reihenfolge und teilweise mit anderen Ak-
zenten, wie man in den Spalten 2 und 3 erkennt. 

In der vierten Spalte folgt ein Überblick über Āqḥiṣārī. Sein Text ist formal der 
am wenigsten vergleichbare, denn er zielt nicht auf eine Aufzählung von Diffe-
renzpunkten, sondern versucht, eine übersichtliche Zusammenfassung der wich-
tigsten Glaubensgrundsätze zu geben. Trotzdem lassen sich zahlreiche Parallelen 
nachweisen. Denn Āqḥiṣārī kommt im Laufe seiner Darlegung auf viele Punkte 
zu sprechen, die in den anderen Texten thematisiert sind. Dabei zeigt sich immer 
wieder, dass er Positionen einnimmt, die sich mit der Haltung der anderen Auto-
ren vereinbaren lassen, wobei sein genauer theologischer Standart eher auf der 
Linie Māturīdīs als bei Ašʿarī liegt. 

Spalte 5 führt schliesslich die wichtigsten Aussagen an, die wir bei Isbirī und 
bei Nābulusī finden. Sie konzentrieren sich auf die Frage der menschlichen 
Handlungen, was in der Übersichtstabelle zu zahlreichen Lücken führt. Trotz-
dem gewinnt der Überblick durch sie noch einmal an Aussagekraft. Denn er be-
stätigt, dass sie – wie die anderen Autoren – die Übereinstimmung bzw. die Nähe 
zwischen Ašʿarī und Māturīdī betonen. Somit tragen auch sie zu der Über-
zeugung, dass es eine gemeinsame sunnitische Grundposition gebe, bei.   
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10. Toleranz und Harmoniestreben

Die Toleranz unter den vier sunnitischen Ḥanafī-, Šafiʿī-, Mālikī- und Ḥanbalī-
Rechtsschulen hat eine lange Geschichte. Auf politischer Ebene setzte sie in Syri-
en unter Nūraddīn Zangī (reg. 541/1146–569/1174) ein270. Dieser Trend setzte 
sich unter den Ayyūbīden (ab 564/1169) fort, bis zum Prinzip der Gleichrangig-
keit der vier Rechtsschulen unter den Mamlūken (ab 648/1250), das in deren 
Staatsbereich offiziell anerkannt wurde271. Dieses Prinzip wurde auch von füh-
renden religiösen Persönlichkeiten unterstützt, wie z.B. dem Ḥanbaliten Ibn Tay-
miyya (gest. 728/1328), der die Gleichstellung der vier sunnitischen Religions- 
gesetzschulen unterstreicht und vor Streitigkeiten und Intoleranz unter ihren 
Anhängern warnt272. In diesem Sinne meint Subkī: „Folgen wir (d.h. wir Musli-
me) Šāfiʿī, Mālik, Abū Ḥanīfa und dem grossen Ibn Ḥanbal … so werden wir 
uns in (den Paradies-) Gärten treffen“273. 

Eine Reihe namhafter islamischer Gelehrter hat sich ähnlich geäussert. Šāfiʿī 
sagte: „Ich weise das Glaubensbekenntnis des Anhängers keiner Sekte zurück mit 
Ausnahme der Chattabiya, denn diese erklärten die Lüge für erlaubt.“ Nach Īǧī 
ist die „übergroße Zahl“ der Theologen und fiqh-Gelehrten der Meinung: „Nie-
mand darf als Kafir erklärt werden, der die Gebetsrichtung einhält“. Der richtige 
Grundsatz lautet nach den Ašʿarīten: „Niemand darf als Kafir angeprangert wer-
den, wenn er die Gebetsrichtung einhält und sich zu all jenen Glaubenswahr-
heiten bekennt, die unbestritten zum islamischen Glaubensgut gehören. Solche 
Wahrheiten sind: Die Existenz Gottes, die Sendung Muhammeds, die Schöp-
fung, die Jenseitsvergeltung“274. Abū Ḥāmid al-Ġazālī warnte seine Schüler: „Hal-
te deine Zunge, so wie es dir möglich ist, von den Leuten der Gebetsrichtung zu-
rück, solange sie das Glaubensbekenntnis: ‚Es gibt nur einen Gott und 
Muḥammad ist sein Prophet’ rezitieren, ohne diesem Satz zu widersprechen“275. 
Auch al-Ḥāfiẓ Ibn ʿAsākir (gest 571/1176) bestätigt, dass alle sunnitischen Gelehr-
ten (w. aṣḥāb) sich darin einig sind, dass sie auf die gegenseitige Bezichtigung des 
Unglaubens (takfīr) verzichten276. Subkī weigert sich in klaren Worten sogar, Leu-
te, die unerlaubte Neuerungen einführen, des Unglaubens zu bezichtigen, so 
schlimm ihre jeweilige Neuerung (bidʿa)277 auch sein mag278. Der Glaube ver-

270  Madelung, Spread, 155. 
271  Rudolph, Māturīdī, 2 f. Madelung, Spread, 166. 
272  Ibn Taymiyya, Maǧmūʿat ar-rasāʾil al-kubrā, II, 352, zitiert bei Madelung, Spread, 166, Anm. 

150. 
273  Subkī, Ṭabaqāt, 3, 389. 
274  Stieglecker, H.: Die Glaubenslehre des Islam, 4. Lieferung, S. 584. 
275  Al-Ġazzālī, Fayṣal at-tafriqa, 89; dt. Übers., 82, zitiert bei Griffel, Frank, Apostasie und Tole-

ranz im Islam, Leiden etc. 2000, S. 311. 
276  Subkī, Ṭabaqāt, 3, 378. 
277  Das Wort „Erneuerer“ (mubdiʿ) wurde als eine Art Abmilderung der Bezichtigung des Un-

glaubens verwendet. Vgl. van Ess, Theologie, Bd. 4, 678.  
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